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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 05.03.2015, GZ: BMLFUW-UW-1.2.2/0067-V/5/2015, 
nimmt das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hinsichtlich der 
im Betreff näher bezeichneten Entwürfe wie folgt Stellung: 
 
Zu Art. 1 des Bundesgesetzes, mit dem das Chemikaliengesetz 1996 und das Biozidpro-
duktegesetz geändert werden (Änderung des Chemikaliengesetzes 1996): 

Zu § 25 Abs. 3 (Sicherheitsdatenblatt); nicht Teil des Entwurfes: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Übermittlung des Sicherheitsdatenblattes auf Verlangen 
an den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) seit dem 2. Stabili-
tätsgesetz 2012 – 2. StabG 2012, BGBl. I Nr. 35/2012 obsolet ist. Mit dem 2. StabG 2012 ist 
die Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAI) mit der Arbeitsinspektion zu einer Arbeitnehmerschutzbe-
hörde verschmolzen und fällt seither in die Zuständigkeit des Bundesministers für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz. Somit wäre der Verweis auf den BMVIT mangels Zuständigkeit zu 
streichen. 

Zu Z 14 (§ 35): 

Nach dem Entwurf werden nun „Gifte“ definiert als Stoffe und Gemische, die gemäß Arti-
kel 3 in Verbindung mit Anhang I der CLP-VO oder gemäß Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.1 der 
CLP-VO folgendermaßen einzustufen und zu kennzeichnen sind: 

 akute Toxizität der Kategorien 1 oder 2 (H300, H310, H330) 
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 akute Toxizität der Kategorie 3 (H 301, H311, H331)  
 Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition der Kategorie 1 (H370). 

Im derzeit geltenden Recht umfasst der Giftbegriff aber auch die Spezifische Zielorgan-
Toxizität, mehrmalige Exposition der Kategorie 1 (H 372), was aus Sicht des Bundesministeri-
ums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sachlich gerechtfertigt und unbedingt bei-
zubehalten ist. Es ist vielmehr aus Sicht des Arbeitnehmer/innenschutzes nicht zu begrün-
den, warum hier hinter das geltende Recht zurückgegangen werden sollte. 

Auch die CLP-VO selbst sieht im Anhang VII („Umwandlungstabelle“) vor, dass Stoffe oder 
Gemische mit der Einstufung 
 T; R48/23 in STOT RE 1 H372, 
 T; R48/24 in STOT RE 1 H372 bzw. 
 T; R48/25 in STOT RE 1 H372 
umzuwandeln sind, was auch dem derzeit geltenden Recht entspricht. 

Hingewiesen wird weiters auch auf eine ArbeitnehmerInnenschutzgesetz-Novelle (ASchG-
Novelle) zur Anpassung an die CLP-VO, die im April dem Ministerrat vorgelegt wird. Demnach 
wird in § 40 Abs. 8 Z 5 die Zuordnung getroffen, dass Bestimmungen, die für giftige Arbeits-
stoffe gelten, u.a. auch für solche gelten, die als Spezifische Zielorgan-Toxizität, mehrmalige 
Exposition der Kategorie 1 eingestuft sind. Auch im Sinn der Einheitlichkeit in den Vorschrif-
ten sollte das geltende Giftrecht beibehalten werden. 

Im Sinn der Einheitlichkeit sollte auch in § 1 der Selbstbedienungsverordnung die Spezifi-
sche Zielorgan-Toxizität, mehrmalige Exposition der Kategorien 1 und 2, aufgenommen wer-
den. 

Es wird ersucht, aus den oben angeführten Argumenten die Definition in § 35 des Entwurfes 
nochmals zu überdenken. 

Zu Z 20 (§ 41 Abs. 3 Z 6): 

Es wird zu Bedenken gegeben, dass eine insbesondere in Erster Hilfe qualifizierte Person, 
damit sie diese Hilfe im Notfall auch leisten kann, anwesend sein muss. Eine qualifizierte 
Person muss, um die sichere Handhabung der Gifte überwachen zu können, ebenfalls anwe-
send sein. Es wird daher ersucht, die „verfügbare Person“ durch eine „anwesende Person“ zu 
ersetzen, um künftige Missverständnisse zu vermeiden. 

Zu Z 23 (§ 41b Abs. 3): 

Es wird angeregt, in § 41b Abs. 3 die Verordnungsermächtigung dahingehend zu erweitern, 
dass eine Festlegung getroffen wird, in welchen Intervallen eine Auffrischung der Sachkennt-
nisse (z.B. in Anlehnung an die Erste-Hilfe-Auffrischungskurse gemäß § 40 Abs. 3 Arbeitsstät-
tenverordnung (AStV) erforderlich ist. 
 
Zur Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft über die Abgabe bestimmter gefährlicher Stoffe und Gemische an private Letzt-
verbraucher im Weg der Selbstbedienung (Selbstbedienungsverordnung): 

Durch die Regelung der Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische oder Fertigprodukte sollen 
KonsumentInnen merklich darauf aufmerksam gemacht werden, dass diese Produkte eine 
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immerhin bemerkenswerte Gefahr für die Gesundheit der Menschen oder für die Umwelt 
bedeuten können und dass daher bei deren Verwendung und Aufbewahrung eine besondere 
Vorsicht und Zurückhaltung geboten ist. Da eine Regelung der Abgabebedingungen keine 
Verkaufs-Einschränkung darstellt, sondern nur unterschiedlich nachhaltig auf deren Gefähr-
dungspotential hingewiesen wird, erscheint es vertretbar, hier einen etwas strengeren Maß-
stab anzulegen. 

Offenbar ist durch die Erneuerung der Einstufung bzw. der H-Sätze der Grad der Gefährdung 
der KonsumentInnen und der Umwelt manchmal nicht mehr erkennbar. Auf Grund des oben 
angeführten sollte daher im Zweifelsfall die strengere Abgabevariante gewählt werden. Kon-
kret heißt dies, dass in § 3 Abs. 1 Z 2 all jene H-Sätze entfallen sollten, die bereits im § 1 ge-
nannt sind wie 

 „akute Toxizität“ der Kategorie 4 
 „hautätzend“ der Kategorie 1B oder 1C 
 „spezifische Zielorgan-Toxizität“ bei einmaliger Exposition der Kategorie 2 
 „Aspirationsgefahr“. 

Dafür sollten folgende H-Sätze angefügt werden: 

 „reproduktionstoxisch“ der Kategorie 2 (H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beein-
trächtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen; H362: Kann Säuglinge über die Mut-
termilch schädigen) 

 „mutagen“ (H 341: kann vermutlich genetische Defekte verursachen). 

Außerdem sollten in § 3 Abs. 2 Z 1 die „Lampenöle“ nur so erlaubt sein, wie dies der derzei-
tigen Regelung in der „Kreosoth-V“ entspricht. Auch die Vorratsschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel sollten nicht einfach ausgenommen werden, sondern nach den §§ 1 und 
3 Abs. 1 Z 2 behandelt werden. 

Da zu befürchten ist, dass auch über allfällige Gefahren der in § 3 Abs. 2 Z 4 genannten Pro-
dukte bei den KonsumentInnen zu wenig Wissen besteht, sollten auch diese entsprechend 
den §§ 1 und 3 Abs. 1 Z 2 behandelt werden. 

Ausdrücklich begrüßt wird, dass die „Luftverbesserungsmittel“ hier nicht mehr ausgenom-
men sind. 
 
Eine Gleichschrift der Stellungnahme wurde dem Präsidium des Nationalrates elektronisch 
an die Adresse „begutachtungsverfahren@parlament.gv.at“ übermittelt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Dr. Peter Gamauf 

Elektronisch gefertigt. 
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